
Anlage V zum Sachwertmodell der AGVGA – NRW in der Fassung vom  13.06.2006

Normalherstellungskosten von Gebäuden
mit nicht oder nur eingeschränkt nutzbaren Dachgeschossen

a) Beschluss des Plenums der AGVGA - NRW vom 13.06.2006

I. Bei der Anwendung der NHK 2000 werden die Grundflächen in Dachgeschossen in
vollem Umfang in die Bruttogrundfläche einbezogen, soweit die Dachflächen nutz-
bar sind.

II. Die Normalherstellungskosten von Gebäuden mit nicht oder nur eingeschränkt
nutzbaren Dachgeschossen werden aus den gegebenen Gebäudetypen unter Be-
rücksichtigung individueller Zu- oder Abschläge gemäß Buchstabe c) abgeleitet.

b) Definition ‚Nicht nutzbare Dachgeschosse‘

Die Unterscheidung nutzbarer und nicht nutzbarer Dachgeschosse soll im Sinne von Aufenthaltsräumen
erfolgen. Ebenso müssen aber auch Dachgeschosse mit untergeordneten Nutzungen (z.B. Lagerung von
Gegenständen) betrachtet werden. Sie werden im folgenden als eingeschränkt nutzbare Dachgeschosse
bezeichnet.

c) Bewertung von nicht oder nur eingeschränkt nutzbaren Dachgeschossen

Ansatz der Normalherstellungskosten

Dachgeschoss

Gebäudetyp BGF der DG-Ebene Zuschlag Abschlag

Nicht ausgebaut,
aber nutzbar

1.02 / 1.12 / 1.22 /
1.32

Wird angerechnet --- ---

Nicht ausgebaut,
eingeschränkt nutzbar

1.02 / 1.12 / 1.22 /
1.32

Wird angerechnet --- 5 – 15 %

Nicht ausgebaut,
nicht nutzbar

1.03 / 1.13 / 1.23 /
1.33

Wird nicht angerech-
net

0 – 5 % ---

Flachdach
1.03 / 1.13 / 1.23 /

1.33
Wird nicht angerech-

net
--- ---


